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LEGENDE
Geltungsbereich Klarstellungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB

Geltungsbereich Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB

HINWEISE

Auffinden von Bodendenkmälern (§ 8 DSchG)
Art. 8 Abs. 1 DSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu
dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an
den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch
Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der An-
zeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

VERFAHRENSVERMERKE
1.0 Der Bauausschuss des Stadtrates Hofheim i. UFr. hat am 18.05.2017 den Erlass der Klarstellungs- und

Einbeziehungssatzung für den Stadtteil Lendershausen beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
am . . . . . . . ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

2.0 Der Stadtrat hat am . . . . . . . die Billigung und Auslegung des Entwurfes der Klarstellungs- und
Einbeziehungssatzung mit Begründung i.d.F. vom . . . . . . . beschlossen. Dieser wurde gem. § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . bis . . . . . . . öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wur-
den am . . . . . . . ortsüblich bekanntgemacht. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom . . . . . . . ..

3.0 Am . . . . . . . beschloss der Stadtrat die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung mit Begründung in
der Fassung vom . . . . . . . . . als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB).

4.0 Die Satzung über die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung wurde am . . . . . . . . ausgefertigt. Der
Satzungsbeschluss wurde am . . . . . . . . . ortsüblich bekanntgemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). Die Klar-
stellungs- und Einbeziehungssatzung mit Begründung ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich
geworden und wird seitdem zu den allgemeinen Dienststunden im Bauamt zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Hofheim i. UFr., den . . . . . . . . . . . . . . . .
Stadt Hofheim i. UFr.
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